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MünchenerStrassenbahnerimWienerRathaus.DerSängerbundderMünchener
StrassenbahnerwurdeheuteimWienerRathausempfangen.DieMitgliederwur-¬
denimSitzungssaaldes Stadtssnatesin Vertretungdes Bürgermeistersvon
demamtsführendenStadtratRichterbegrüsst,FürdieGästedankteVorstand
Weinbergerfür den herzlichen Empfangund überbrachte als Geschenkdes
SängerbundeseinefarbigeRadierungvonLuigiKasimir,dasalteMünchener
Mathausdarstellend .Unterder Leitungdes ChormeistersOssenbrunnerwurde

dennderWahlspruchdesMünchenerSängerbundes" HeilunsererFahrt "und
derChor"Sängerrecht"vorgetragen.

S0ne
DieUrsachederStromstörung.AmFreitag,einigeMinutenvorMitternacht,er-¬
folgte durch einen Durchschlageines 28 . 000Volt Verbindungskabelszwi¬
schendemKraftwerkinderEngerthstrasseunddemUmspannwerkNordein
Kurzschlusswodurchdie gesamteStromlieferungausdenWasserkraftwerken
ausgeschaltetwurde.DaumdieseZeitdieWasserkraftanlagendenHauptan¬
teil der WienerStromversorgungdecken ,konntendie Dampfkraftwerkedie

plötzlichauftretendestarkeBelastungerstübernshmenalsdieentspre¬
chendeZahlvonKesselundMaschinenin Betriebgasetztwordenwaren.
DurchdenKabeldurchschlagwarauchderBetriebderStrassenbahnundder
Stadtbahnin ganzWüendurchungefährfünfundzwanzigMinutenstillgelegt .
InFloridsdorfwardieStrassenbahndurcheineStundeohneStrom,
weildiesesGebietdirektvondenWasserkraftwerkenversorgtwird .Das
Licht-undKraftstromnetzwarteilweisedurchnahezueineStundeausge-¬
schaltetHeutevoreinUhrfrühkonntedieStromlieferungwiederinvol-¬
lemUmfangaufgenommenwerdenDieMeldung,dassdie StörungaufeineBe¬
schädigungderFernleitungdesOpponitzerWasserkraftwerkeszurückzufüh-¬
rensei ,istunrichtig.
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GameindeunterstützungenmüssenvomFürsorgeinstitutverlangtwerdenIEs
häufensichimmermehrdieFälle ,dassPersonen,dieinWienwohnen,inder
Magistratsabteilung 8 im NeuenWienerRathaus vorsprechen und vondieser

Stelle eineUnterstützungverlangenDieseMagistratsabteilungmussdann
dieUnterstützungsbedürftigenindasFürsorgeinstitutihresWehnbezirkes
schicken ,wasvielfachzu unliebsamenEröterungenAnlassgibt .DerWiener
Magistratmachtdaheraufmerksam,dassinderMagistratsabteilung8keine
UnterstützungenausgefolgtwerdensonderndassausschliesslichdieFürsor
geinstituteberufensind ,UnterstützungenzugewährenEsist imInteresse
derhilfesuchendenPersonenselbstgelegen,sichunmittelbarandaszu¬
ständigeFürsorgeinstitutzuwenden.DieMagistratsabteilung8 kannUn¬
terstützungennicht gewähren ,sondernmussalle Personen ,die dortvor¬
sprechen,andiedazubefugtenFürsergeinstituteoderandieFürsorgestel-¬
le imObdachlosenheimweisen.

VerpachtungderWienerVolksoper.DasWienerVolksoperntheatergelangtam
1 .September1926zurregulärenVerpachtung.EinAuszugausdenPachtbeding
nissenist gegenEinsendungvonzweiSchillingbeimStadttheaterverein
inWien,Währingerstrasse118,erhältlich.Offertesindbis15 .Juli1926an
den„StadttheatervereinVolksoperin Wien" ,IX .Währingerstrasse78 ,zurich

ten .
TuberkuloseundCalmettschesVerfahren.ImstädtischenGesundheitsamt
wurdeamMittwocheineSitzungdesKomiteesabgehalten ,dasmitderEr¬

forschungdesCalmettschenVerfahrenszurVerhütungderTuberkulosebe¬
traut wurde .ProfessorKrausundProfessorGerlachberichtetenüberihre
weiterenVersuchedie nochnichtabgeschlossensind .AufEinladungdes
ProfessorsCalmettewirdsich inneinigenTagenProfessorKrausnach
Parisbegeben,umdortindenSommermonatendieStudienüberdasVerfah¬- ¬ren fortzusetzen. anvindorbindenSor
KeineSitzungdesWienerGemeinderates.InderkommendenWochehalten

ten ab .tzunge

KinozensurfürJugendlicheDurchdasErkenntnisdesVerfassungsgerichts-¬
hofesbezüglichderKinozensurwirdinsbesondereauchfestgestellt,dass
dassogenannteJugendverbotderKinnvererdnungvomJahre1912dort
gleichfallsausdrücklichalsZensurvorschriftgegebenunddaherunzu¬
lässigist .DadieseEntscheidungnachdemZensurerkenntnisdesVerfas-¬
sungsgerichtshofesvomMärz1926zuerwartenwar ,hatdasam11 .Juni
1926beschlosseneWienerKinogesetzjedeZensurbestimmung ,auchfürJu-¬
gendliche,vermiedenundhatdergegenüberKindernundJugendlichenge-¬
botenenRücksichtdadurchRechnunggetragen,dassesdenKinobesuchdurcl
JugendlichebiszumvollendetensechzehntenLebensjahrverbietetund
nurdannausnahmsweisezulässt ,wenneinausFachleutenaufdemGebiete
derErziehungsundJugendfürsorgebestehenderBeirataufGrundderVor¬
führungdesFilmssichfürdieseZulassungausspricht,GegendiesesLan¬
desgesetzstehtwiegegenalleLandesgesetzederBundesregierungein
binnenachtWochenauszuübendesEinspruchsrechtzu .DieseFristwürdeso¬

nacherst MitteAugustablaufenundin def Zwischenzeitwäredieaus
RücksichtenderJugendfürsorgegeboteneBeschränkungdesKinobesuches
durchJugendlichenichtmöglich,daderVerfassungsgerichtshofdiehie¬
füreinzigundalleininBetrachtkommendeBestimmungderKinoverordnung
bemJahre 1912als durch den Zensurbeschlussder provisorischenNatio¬
nalversammlungvon1918aufgehobenbezeichnethat .Allerdingsistdas
ErkenntnisdesVerfassungsgerichtshofesnurfür deneinzelnenFallwirk¬
sam,indemdieserGerichtshofangerufenwurdeerkönnteaberselbstver¬

ständlich in jedemanderenFall angerufenwerdenund es kanneinerord¬

nungsmässigenVerwaltungnicht zugemutetwerden ,durchbewusstungesetze
liche Massnahmendie Zeit bis zumInkrafttretendesneuenKinogesetzes
zuüberbrücken.

DerMagistrathatdaherimAuftragdesBürgermeistersalsLandes¬
hauptmannesandenBundeskanzlerdasErsuchengerichtet ,dieBundesregie¬
rungmögedieachtwächigeEinspruchsfristnichtablaufenlassen,sondern
möglichstbalddervorzeitigenKundmachungdesGesetzeszustimmenoder
ihrenEänsprucherheben,damitimersterenFalldasGesetzkundgemacht
werdenoder im letzteren Fall der WienerLandtagzumEinspruchderBun¬
desregierungStellungnehmenkann .Esist zuhoffen ,dasdieBundesregie-¬
rungdiesemErsuchennachkommenwird.

Aufnahmenin die städtische Krankenpflegeschule .Am . Oktoberbeginntin

der Krankenpflegeschuleder Stadt Wienein dreijähriger Lehrgangzur
HeranbildungdiplomierterKrankenpflegerinnen .EinUnterrichtsgeldwird
nicht eingehoben .DieSchülerinnenwerdenwährenddesganzenLehrganges
imInternatunentgeltlichbeherbergtundverköstigt;siewerdenmitder
Dienstkleidungausgestattet underhalten überdiesein Taschengeldvon
zwanzigSchillingimersten ,vonfünfzigSchillingimzweitenundvon
siebzig Schilling im dritten Jahr .Die Aufnahmsgesuchesind 1 .Juli
bis längstens1 .September1926bei der LeitungderKrankenpflege
schuleimKrankenhausderStadtWienin Lainz,XIII.Wolkersbergenstrasse
Nr. 1,einzubringen.DortwerdenauchallenäherenAuskünfteerteilt .
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